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Ich habe heute wenig darüber gehört, ob dieses Organ tat-
sächlich, wie ich das sehe, eine Novität, eine wirklich neue
Übung darstellt und wie sich das verfassungsrechtlich ver-
hält. Ich wäre froh, wenn ich hierzu noch etwas hören könn-
te. Falls das unklar bliebe, würde ich es gerne sehen, dass
der Zweitrat diese Frage noch etwas vertiefen würde. Ich
stelle selbstverständlich keinen Antrag.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Die Kommission
hat sich mit dieser Frage nicht beschäftigt. Wenn ich mich
jetzt zu Wort melde, so deshalb: Wenn ich in der Botschaft
des Bundesrates die Erläuterungen zu Absatz 7 lese, dann
sehe ich das Problem nicht. Vielleicht bin ich da etwas kurz-
sichtig, aber in der Botschaft ist festgehalten: «Die genaue
Festsetzung der Kompetenzen dieses Organs wird dem Ge-
setzgeber obliegen.» Dann kommt das Entscheidende: «Er
sollte jedoch die Verantwortlichkeiten der bestehenden Voll-
zugsorgane nicht verwischen. Das Koordinationsorgan sollte
deshalb nur dann tätig werden, wenn zwischen Bund und
Kantonen effektiv ein Koordinationsbedarf besteht. Das Or-
gan ersetzt die bestehenden Vollzugsorgane des Bundes
und der Kantone nicht. Es kann jedoch die heute zwischen
dem Bereich der Spielbanken und dem Bereich der Lotterien
und Wetten herrschenden Abgrenzungsprobleme respektive
die heute zwischen dem Bund und den Kantonen herrschen-
den Kompetenzkonflikte entschärfen.» Es handelt sich also,
würde ich jetzt einmal sagen, um ein Organ, das, wie in
einer Mediation, allfällige Fragen beantworten kann. Aber
dass Kompetenzen oder Zuständigkeiten zwischen den Or-
ganen der Kantone und des Bundes verwischt werden, sehe
ich nicht, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe überhaupt
nichts dagegen einzuwenden, dass der Zweitrat aufgrund
dieser Ausführungen vielleicht noch etwas tiefer geht, aber
ich sehe das Problem nicht.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich kann vielleicht so
viel dazu sagen: Ob und inwiefern dieses Koordinationsor-
gan Entscheidkompetenzen haben wird, wird der Gesetzge-
ber festlegen. Da in Absatz 3 aber eben Vollzugskompeten-
zen der Kantone definiert bzw. festgeschrieben sind, muss
man in der Verfassung erwähnen, dass es ein Koordinati-
onsorgan gibt, das allenfalls auch Entscheidkompetenzen
haben kann. Das wird aber der Gesetzgeber festlegen müs-
sen. Ich darf Ihnen vielleicht sagen, dass die Vorbereitungs-
arbeiten für die Gesetzgebung bereits begonnen haben. Es
war dem Initiativkomitee ein Anliegen, dass diese gute Zu-
sammenarbeit weitergeführt wird. Es ist auch in Ihrem und in
unserem Interesse, dass die Gesetzgebungsarbeit, sollte
dieser Verfassungsartikel in dieser Form durchkommen,
möglichst rasch voranschreitet. Von daher werde ich viel-
leicht schon im Zweitrat sagen können, inwiefern man sich
bereits ausgetauscht hat. Diese Arbeiten sind bereits im
Gang.

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes ... 37 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
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OR. Aktien- und
Rechnungslegungsrecht
CO. Droit de la société anonyme
et droit comptable
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Botschaft des Bundesrates 21.12.07 (BBl 2008 1589)
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Ständerat/Conseil des Etats 09.06.09 (Erstrat – Premier Conseil)
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Nationalrat/Conseil national 09.03.11 (Differenzen – Divergences)

Ständerat/Conseil des Etats 16.03.11 (Differenzen – Divergences)

3. Obligationenrecht (Revisionsrecht)  
3. Code des obligations (Droit de la révision)  

Antrag der Mehrheit
Festhalten
(= Nichteintreten)

Antrag der Minderheit
(Freitag, Luginbühl, Schweiger)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(= Eintreten)

Proposition de la majorité
Maintenir
(= Ne pas entrer en matière)

Proposition de la minorité
(Freitag, Luginbühl, Schweiger)
Adhérer à la décision du Conseil national
(= Entrer en matière)

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Ich erinnere ein-
fach daran, dass im Zentrum der Beratungen, wie der Titel
es sagt, das Aktien- und Rechnungslegungsrecht steht. Die-
se beiden Vorlagen sind getrennt worden, ich habe das
schon einmal gesagt. Es geht jetzt primär um das Rech-
nungslegungsrecht. Das Rechnungslegungsrecht selber
werden wir dann in der dritten Woche beraten. Das, worum
es heute geht, ist nicht im eigentlichen Sinne ein Bestandteil
des Rechnungslegungsrechts, sondern es geht vielmehr um
das Revisionsrecht. 
Wenn ich Sie noch kurz etwas an dieses Revisionsrecht her-
anführen darf: Die letzte Revision des Revisionsrechts –
nicht des Rechnungslegungsrechts – stammt aus dem Jahr
2005. Damals ging es um Folgendes: Der Bundesrat schlug
im Rahmen dieser Revision eine umfassende Neuordnung
der Revisionspflicht vor. Ersetzt wurde die bisherige, an die
Rechtsform anknüpfende Regelung für wirtschaftlich tätige
Körperschaften durch eine weitgehend rechtsformunabhän-
gige Konzeption, die nach konkreten, sachlichen Gegeben-
heiten differenziert. Es wurde dann vor diesem Hintergrund
zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision unter-
schieden, und es wurde die Pflicht geschaffen, dass der or-
dentlichen Revision Publikumsgesellschaften, konzernrech-
nungspflichtige Gesellschaften und – darum geht es heute –
wirtschaftlich bedeutende Unternehmungen unterliegen.
Das ist die Ausgangslage für die ordentliche Revision.
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Als Qualifikation für ein wirtschaftlich bedeutendes Unter-
nehmen – ich spreche nur von diesen – sind Kennzahlen be-
züglich Bilanzsumme, Umsatzerlös und Vollzeitstellen im
Jahresdurchschnitt aufgenommen worden. Der Bundesrat
hat für diese Schwellenwerte, die definieren, was ein wirt-
schaftlich bedeutendes Unternehmen ist, in der Botschaft
vom 23. Juni 2004 folgende Kennzahlen vorgeschlagen:
6 Millionen Franken Bilanzsumme, 12 Millionen Franken
Umsatzerlös und 50 Vollzeitstellen, wobei in zwei aufeinan-
derfolgenden Geschäftsjahren zwei der Werte überschritten
werden müssen. Schon diese Schwellenwerte haben da-
mals im Parlament Anlass zu Diskussionen gegeben. Der
Nationalrat hat die Schwellenwerte am 2. März 2005 auf
10 Millionen Franken Bilanzsumme und 20 Millionen Fran-
ken Umsatzerlös erhöht, hingegen blieb er beim Schwellen-
wert von 50 Vollzeitstellen. Der Ständerat hat diesen Erhö-
hungen am 15. Juni 2005 zugestimmt. Diese Schwellenwer-
te sind seit dem 1. Januar 2008 in Kraft.
Zusammengefasst – ich sage das einfach, damit wir die Aus-
gangslage klar vor Augen haben – bedeutet «geltendes
Recht» Folgendes: Überschreitet eine Gesellschaft – nicht
die Publikumsgesellschaften, nicht die Konzernrechnungs-
pflichtigen, sondern eine wirtschaftlich bedeutende Unter-
nehmung – in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren
zwei der drei Grössen, muss sie ihre Jahresrechnung or-
dentlich prüfen lassen. Unterhalb dieser Schwellenwerte
muss die Jahresrechnung nur eingeschränkt geprüft wer-
den, und mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter kann
sogar gänzlich darauf verzichtet werden, sofern nicht mehr
als zehn Vollzeitstellen vorliegen. Das ist die geltende
Rechtslage.
Worüber sprechen wir jetzt? Wie gesagt haben wir das
Rechnungslegungsrecht als Erstrat beraten; es ging dann in
den Nationalrat. Im Rahmen der Beratungen des Rech-
nungslegungsrechts kam dann ein Antrag hinzu, die Schwel-
lenwerte auch im Revisionsrecht zu erhöhen; diese Schwel-
lenwerte sind in Artikel 727 OR enthalten. Der Nationalrat
hat die Erhöhung gutgeheissen, und wir haben am 29. No-
vember 2010 beschlossen, nicht darauf einzutreten.
Hier hole ich etwas aus: Wir sind damals nicht aufgrund ei-
ner materiellen Diskussion nicht eingetreten; eine solche hat
dort nicht stattgefunden. Ich habe damals gesagt – ich zi-
tiere aus dem Amtlichen Bulletin –: «Schon vorneweg die
Bemerkung: Dieser Antrag ist nicht im materiellen Gehalt
begründet, sondern er ist ganz klar so zu verstehen, dass
wir in Bezug auf das Vorgehen eine andere Meinung ha-
ben.» (AB 2010 S 1018) Wir haben gesagt, dass man nicht
losgelöst vom Rechnungslegungsrecht im Revisionsrecht
über die Schwellenwerte befinden sollte, sondern dass wir
das miteinander behandeln wollten – die Beratung des
Rechnungslegungsrechts im Nationalrat war aber noch nicht
abgeschlossen. Jetzt ist die Situation so, dass wir das Rech-
nungslegungsrecht im engeren Sinne in der Kommission für
Rechtsfragen beraten haben, deshalb ist auch der Zeitpunkt
gekommen, die Frage der Schwellenwerte im Revisionsrecht
zu behandeln. Es sind jetzt zwei Vorlagen, weil man im Na-
tionalrat beschlossen hat, für die Schwellenwerte im Revisi-
onsrecht eine eigene Vorlage zu machen. Die Vorlage 2 be-
trifft das Rechnungslegungsrecht, und die Vorlage 3 enthält
die Schwellenwerte. Das werden wir jetzt beraten müssen.
Vielleicht noch ein Hinweis darauf, weshalb diese Frage der
Erhöhung der Schwellenwerte im Nationalrat aktuell gewor-
den ist – ich war dort nicht dabei, aber man kann es den Ar-
gumenten im Nationalrat entnehmen –: Als wir diese
Schwellenwerte 2004 und 2005 berieten, ging man davon
aus, dass wahrscheinlich rund 5000 Gesellschaften unter
die ordentliche Revision fielen. Das Seco hatte Schätzungen
angestellt und von rund 500 Unternehmen gesprochen, die
aufgrund dieser Schwellenwerte als wirtschaftlich bedeu-
tende Unternehmen zu qualifizieren seien. Der Bundesrat
war noch etwas vorsichtiger gewesen, er hatte von 5000 bis
10 000 Unternehmen gesprochen, wenn ich mich richtig er-
innere. Dann wurde seitens der Treuhandkammer eine Erhe-
bung gemacht, und diese hat im Nationalrat zu Diskussionen
Anlass gegeben. Diese Erhebung ist nicht von mir, ich zitiere

sie einfach; ich sage das, damit Sie wissen, woher diese
Zahlen kommen. Diese Erhebung ist zum Resultat gekom-
men, dass offenbar sehr viel mehr Unternehmen der ordent-
lichen Revision unterliegen: Man spricht von rund 21 000
Unternehmen und nicht mehr, wie ursprünglich, von 5000
bis 10 000. Das hat dann im Nationalrat den Anstoss gege-
ben, die Schwellenwerte zu erhöhen, und der Nationalrat hat
entsprechend entschieden.
Jetzt wissen Sie, wie das zustande gekommen ist und wo
wir stehen. Und was hat unsere Kommission für Rechtsfra-
gen nun entschieden?
Die Kommission hat am 24. Februar – das ist noch nicht
lange her, das war letzten Donnerstag – eine Detailberatung
durchgeführt und diesen Beschluss des Nationalrates dann
mit 9 zu 4 Stimmen abgelehnt. Das haben wir mit einem
Nichteintretensantrag gleichgesetzt, so, wie Sie ihn auf der
Fahne vorfinden. Sie sehen, wir haben in Bezug auf diesen
Nichteintretensentscheid eine Mehrheit und eine Minderheit.
Die Mehrheit hat in dem Sinne argumentiert, dass die
Schwellenwerte erst seit 1. Januar 2008 in Kraft seien und
das ein noch zu bescheidener Zeithorizont sei, um hier be-
reits Änderungen vorzunehmen. Es könnten auch noch kei-
ne aussagekräftigen Urteile gefällt werden. Es wurde auch
argumentiert, dass keine offensichtlich unhaltbaren Zustän-
de feststellbar seien. Weiter wurde seitens der Verwaltung
gesagt, dass immerhin 90 Prozent dieser nichtbörsenkotier-
ten und nichtkonzernrechnungspflichtigen Unternehmun-
gen – gemeint sind also die übrigen Unternehmungen – von
der ordentlichen Revision ausgeschlossen seien. Die Min-
derheit vertritt die Auffassung, dass man dem Nationalrat fol-
gen soll; ihr Antrag wird dann von Kollege Freitag begründet.
Wie gesagt, die Mehrheit beantragt Ihnen Nichteintreten,
eine Minderheit beantragt Ihnen Eintreten.
Ich sage noch zum weiteren Vorgehen einfach Folgendes:
Im Fall, dass Sie auf die Vorlage einträten, würden wir gleich
anschliessend die Detailberatung durchführen, und zwar
deswegen, weil wir in der Kommission die Detailberatung
bereits gemacht haben. Normalerweise würde das Geschäft
als Folge eines Eintretensentscheides an die Kommission
zurückgehen, und das wollten wir vermeiden. Wir haben
deshalb auch die Detailberatung durchgeführt. Für den Fall,
dass Sie eintreten, sind hier die Eventualanträge formuliert.
Wir könnten also im Falle des Eintretens dann die Detailbe-
ratung durchführen; dies einfach, damit Sie nicht verwirrt
sind, weshalb hier von Eventualantrag gesprochen wird. Wir
müssen da keine Schlaufe drehen, sondern können das
heute regeln.
Das sind meine Ausführungen zur Situation, über die wir zu
befinden haben. Entschuldigen Sie, wenn ich etwas länger
geworden bin. Aber wir haben das erst letzten Donnerstag
beraten, und ich bin der Meinung, dass wir es dem Rat
schuldig sind, ihn hier an die Situation heranzuführen, damit
die Entscheidung dann auch en connaissance de cause ge-
schehen kann.

Freitag Pankraz (RL, GL): Am 29. November des letzten
Jahres ist unser Rat nicht auf eine Änderung des Revisions-
rechts gemäss Vorlage 3 eingetreten; wir haben es von un-
serem Kommissionspräsidenten gerade gehört. Die Begrün-
dung war, die entsprechenden Bestimmungen seien zusam-
men mit der Revision des Rechnungslegungsrechts zu be-
handeln; auch das wurde ausgeführt. 
Inhaltlich geht es darum, welche Gesellschaften eine ordent-
liche Revision durchführen müssen – freiwillig kann man das
immer –, die natürlich auch entsprechend teuer ist, und bei
welchen Gesellschaften eben eine eingeschränkte Revision
genügt, sofern ihre Eigentümer bzw. Aktionäre das so wol-
len. Bei börsenkotierten Gesellschaften und Konzerngesell-
schaften ist es klar: Dort braucht es eine ordentliche Revi-
sion. Wo aber liegt nun die Grenze, insbesondere eben bei
kleinen und mittleren Unternehmen? Dazu habe ich in einem
Papier des Bundesamtes für Justiz vom 28. Mai 2010 an die
Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates Folgendes
gefunden: «Als KMU gilt gemäss dem seit 1. Januar 2008
geltenden Revisionsrecht und dem Entwurf zum Rech-
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nungslegungsrecht ein Unternehmen, das zwei der nachste-
henden Grössen in zwei aufeinanderfolgenden Geschäfts-
jahren nicht überschreitet: Bilanzsumme von 10 Millionen
Franken; Umsatzerlös von 20 Millionen Franken; 50 Vollzeit-
stellen im Jahresdurchschnitt.»
Das heisst eigentlich, dass damit gemäss diesem Papier de-
finiert wird, was in diesem Bereich ein KMU ist, und entspre-
chend werden dann die Vorgaben für die Revision definiert.
Das heisst weiter gemäss dieser jetzt rechtlich gültigen Defi-
nition auch: Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Bi-
lanzsumme von über 10 Millionen Franken und mehr als 50
Vollzeitstellen hat, dann ist es bereits kein KMU mehr, son-
dern, wie es heisst, ein grosses oder, das wurde auch ge-
sagt, ein bedeutendes Unternehmen. Aus meiner Sicht ist
dieser Rahmen für KMU einfach zu eng. Mit den Schwellen-
werten definieren wir das gewissermassen. Wir definieren
auch, welche bedeutenden oder grösseren Unternehmen
höhere Revisionsstandards einhalten müssen, die selbstver-
ständlich auch mit entsprechend höheren Kosten verbunden
sind.
Der Nationalrat hat bei dieser jetzt neuen Vorlage mit klarer
Mehrheit Festhalten am Eintreten beschlossen, und ebenso
hat eine grosse Mehrheit für eine schnelle Inkraftsetzung ge-
stimmt. Hintergrund ist ein grosser politischer Druck aus
dem Bereich der KMU selbst. In der nationalrätlichen Kom-
mission gab es Hearings, zum Beispiel mit Vertretern der
Hotellerie, weil diese eben immobilienlastig und personalin-
tensiv ist, sodass dann solche Schwellenwerte, wie ich sie
erwähnt habe, schnell überschritten werden. Die aufgezeigte
Situation und die mögliche rasche administrative und finanzi-
elle Erleichterung der betroffenen Betriebe, der KMU, haben
offensichtlich überzeugt. 
Genaue Zahlen zur Frage, wie viele Unternehmen betroffen
sind, sind schwierig zu eruieren, aber es geht um mehrere
Tausend Unternehmen, die sich in diesem Bereich zwischen
dem geltenden Recht und dem, was jetzt die Minderheit vor-
schlägt, befinden. Ich habe in einem Artikel im «Schweizer
Treuhänder» von diesem Jahr – Verfasser ist Dr. Florian
Zihler, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesamtes für
Justiz – gelesen, dass es im Bereich zwischen 50 und 250
Vollzeitstellen, über den reden wir jetzt, mehr als 6000 Un-
ternehmen gibt und dass es im Bereich zwischen 20 Millio-
nen und 40 Millionen Franken Umsatz ungefähr 3500 Unter-
nehmen gibt. Das lässt mich darauf schliessen, dass wir hier
immerhin von ein paar Tausend Unternehmen reden.
Ich beantrage nun also, unsere formellen Bedenken – die
akzeptiere ich, die habe ich bei der ersten Runde auch mit-
getragen – hintanzustellen und dem Nationalrat zu folgen.
Eintreten auf diese gut abgegrenzte und schnell wirksame
Vorlage ist ein ersehntes und ein positives Signal für unsere
KMU-Wirtschaft. Wir betonen ja immer wieder, sie bilde das
Rückgrat unserer Wirtschaft, und sie leidet, soweit sie expor-
tiert, momentan unter dem tiefen Euro-Kurs; man könnte
hier auch den Tourismus erwähnen. Unsere KMU-Wirtschaft
könnte eben ein solches Signal sehr gut gebrauchen.  Die
Vorlage ist schnell umsetzbar, weil ja keine zusätzlichen Auf-
lagen gemacht werden und eine Anzahl Gesellschaften, falls
sie wollen, keine ordentliche Revision mehr machen müs-
sen, sondern dann eben eine eingeschränkte. Wir haben ja
alle ein Herz für die Kleinen. Doch auch die Mittelgrossen
brauchen unsere Unterstützung.
Treten wir also auf diese Vorlage ein, erhöhen wir die
Schwellenwerte, und tun wir damit konkret etwas für viele
KMU in diesem Land!

Janiak Claude (S, BL): Ich möchte Ihnen beantragen, der
Mehrheit zu folgen.
Wir haben in der ersten Runde, das ist richtig, keine grosse
materielle Diskussion über die Höhe dieser Werte geführt.
Aber wir haben insofern eine materielle Diskussion geführt,
als wir uns über die Beständigkeit der Gesetzgebung unter-
halten haben. Ich darf daran erinnern, dass dieses Gesetz
am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Seine Wirkungen
entfalten konnte es erst Mitte 2009, erst dann ist es in der
Praxis zur Anwendung gekommen.

Die Diskussion ist bereits geführt worden. Die Schwellen-
werte sind nicht etwas, was völlig neu wäre. Man hat sie da-
mals diskutiert, und man ist nicht dem Bundesrat gefolgt,
sondern hat sie hinaufgesetzt. Wenn wir vor zwei Jahren ein
Gesetz gemacht haben und das Parlament damals diese
Schwellenwerte – wir haben es gehört – im Rahmen seiner
Beratungen hinaufgesetzt hat, dann sollte man, denke ich,
zumindest eine seriöse Evaluation machen, wie wir das bei
unserer Gesetzgebung gewohnt sind oder gewohnt sein soll-
ten, bevor man das Gesetz nach anderthalb Jahren effekti-
ver Anwendung wieder ändert. Und dazu braucht es sicher
ein bisschen mehr als nur den Bericht einer Kammer, der
von der nationalrätlichen Kommission in Auftrag gegeben
worden ist. Wir haben es gehört, in der Kommission sind uns
auch Zahlen präsentiert worden: Nach Inkrafttreten des
neuen Revisionsrechtes fallen noch etwa 10 Prozent der Un-
ternehmungen, die nach alter Gesetzgebung, also bevor die-
ses neue Gesetz in Kraft getreten ist, der Revision unterstellt
gewesen wären, unter das neue Revisionsrecht.
Was mir einfach auch noch fehlt: Wenn man so schnell eine
Gesetzgebung ändern will, müsste man irgendwie darlegen,
dass die Zustände völlig unhaltbar seien. Davon habe ich
aber nirgends etwas gehört. Man will jetzt einfach etwas
durchsetzen, ohne dass man sich wirklich auf eine seriöse
Evaluation stützen kann. Überhaupt kein Verständnis habe
ich dafür, dass man verlangt, das auch noch rückwirkend in
Kraft zu setzen, dass man also vom üblichen Weg, wonach
der Bundesrat das Inkrafttreten bestimmt, abweichen will.
Das kann man ja ernsthaft nur dann tun, wenn irgendein
Notstand vorherrschen würde, aber davon habe ich nichts
gehört. Ich möchte also folgenden Appell an Sie richten:
Wenn wir Gesetze machen, bei denen wir, wie im letzten Fall
geschehen und wie bereits erwähnt, sogar Diskussionen
über die Details führten – wir folgten dem Bundesrat damals
bezüglich der Schwellenwerte nicht – und bei denen wir
dann innerhalb von anderthalb Jahren vielleicht unsere Mei-
nung ändern wollen, sollten wir dies dann doch ein bisschen
auf bessere Fakten stützen können.
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen.

Schweiger Rolf (RL, ZG): Sie sehen, dass ich bei der Min-
derheit bin und entsprechend votiere. Es ist ausgeführt wor-
den, dass es hier um die Revisionspflicht gehe und dass
nicht die Rechnungslegung als solche zur Diskussion stehe.
Die Minderheit will zusammen mit dem Nationalrat einzig,
dass ein wesentlicher Teil der KMU nicht mehr unter die Re-
visionspflicht fällt – bezüglich der Rechnungslegungspflicht
bliebe alles beim Alten.
Betrifft das nun viele oder nur einige wenige? Die Zahlen
sind genannt worden, wobei es wahrscheinlich nicht möglich
ist, ein definitives Urteil zu fällen. Es kann einzig gesagt wer-
den, dass es viele sind. Wir haben – ich nehme an, dass
dies für die meisten von Ihnen gilt – einen Brief von der
Swissmem, also vonseiten der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie, bekommen. Das ist eine Branche, die im-
merhin 330 000 Beschäftigte zählt. 95 Prozent der Unter-
nehmen dieser Industrie haben weniger als 250 Mitarbei-
tende.
Warum stellen wir überhaupt den Antrag, dass für einen we-
sentlichen Teil dieser kleinen und mittleren Unternehmen die
Revisionspflicht entfallen soll? Es ist eben nicht so, dass
eine Revision darin besteht, dass man die Jahresrechnung
erstellt, diese dann einem Revisionsunternehmen zustellt
und wartet, bis das Revisionsunternehmen den Bericht dazu
abliefert. Nein, eine ordentliche Revision bedeutet – da kön-
nen mir Fachleute beipflichten; ich kenne das einfach aus
der Sicht der Verwaltung –, dass die Revisionsstelle wäh-
rend Tagen mit Teilen des Managements zusammensitzt,
Position für Position durchgeht, Fragen stellt und sich Unter-
lagen geben lässt. Diese Beanspruchung des Managements
während rund zehn bis vierzehn Tagen, wenn es sich um
grössere KMU handelt, ist ein Aufwand, der ins Gewicht fällt.
Ich habe mich vergewissert, ob die Zahl von zehn bis vier-
zehn Tagen einigermassen stimmt. Vor drei Minuten habe
ich Kollegin Forster gefragt, wie es in ihrem Betrieb bezüg-
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lich des Managements aussieht. Es ist mir bestätigt worden,
dass meine Beobachtungen gar nicht so falsch sind.
Dazu kommt das Honorar der Revisionsstelle; die ist nach
allen Vorarbeiten auch während der zehn bis vierzehn Tage
anwesend. Die Kosten der Revision betragen auch bei klei-
nen und mittleren Unternehmen zigtausend Franken. Es
kann sogar sein, dass das Honorar die Grenze von 100 000
Franken überschreitet. Dies betrifft eine relativ grosse Zahl
von Firmen.
Nun kann man sich die Frage stellen, ob es nötig ist, dass
wir diese KMU von der Revisionspflicht befreien. Oder ist es
nötig, dass wir die getroffene Regelung beibehalten? Meine
Antwort auf die zweite Frage ist: Es ist nicht nötig. Die mei-
sten Unternehmen in dieser Grössenordnung haben sehr
wenige Aktionäre; vielfach handelt es sich um Familienunter-
nehmungen, wenn nicht sogar um Unternehmungen, die ei-
nem einzelnen Aktionär gehören. Der Schutz der Aktionäre
fällt bei der Beurteilung der Frage, die wir uns heute zu stel-
len haben, also nicht ins Gewicht. Wenn sich die Frage bei
einer konkreten Gesellschaft stellt, kann das Aktionariat, das
ist im Gesetz auch vorgesehen, bei Einhaltung bestimmter
Quoren eine ordentliche Revision verlangen. Es kann auch
andere Gründe für eine ordentliche Revision geben, bei-
spielsweise den, dass grosse Kreditgeber, insbesondere
Banken, Wert darauf legen. In diesen Fällen ist es so, dass
die Banken die Forderung stellen, dass eine ordentliche Re-
vision vorgenommen wird. Es gibt aber eine Unzahl von Fir-
men mit relativ geringen Krediten und mit einem starken Ei-
genkapital, welche diese Schwellenwerte überschreiten.
Nun gibt es Änderungen gegenüber der Situation im Jahr
2005. Das Gesetz ist 2008 in Kraft getreten, beschlossen
haben wir darüber aber im Jahr 2005. Damals hatten wir an-
dere Zahlen, und das Regulationsbedürfnis des Parlamen-
tes war damals noch etwas grösser als heute. Dass das,
was ich behaupte, zutrifft, kann ich belegen: Sowohl unser
Rat als auch der Nationalrat haben die Schwellenwerte, bei
denen z. B. eine Konzernrechnung zu erstellen ist, angeho-
ben. Die Schwellenwerte, die im Beschluss des Nationalra-
tes stehen, sind eben nicht nur im Revisionsrecht, sondern
auch im Rechnungslegungsrecht, das erst später in Kraft
tritt, gewählt worden. Daraus folgt, dass wir die Schwellen-
werte, die heute zur Diskussion stehen, mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei der Revision des
Rechnungslegungsrechts annehmen werden. Das Parla-
ment hat bewiesen, dass sich seine Anschauungen geän-
dert haben.
Nun, meine ich, ist es doch nicht einsehbar, dass man et-
was, was man ja an sich voraussieht, nicht schon heute zum
Tragen kommen lässt. Dies ist durchaus vernünftig, würde
es doch, wenn wir bei der heutigen Situation blieben, bedeu-
ten, dass jetzt noch ein, zwei Jahre von vielen eine Revision
gemacht werden müsste und dann plötzlich von einem Tag
auf den anderen nicht mehr; dies nur wegen der Frist bis
zum Inkrafttreten des Gesetzes. Darum glaube ich, dass Sie
im Interesse von weiten Teilen der Wirtschaft handeln, wenn
Sie auf diese Vorlage, wie sie der Nationalrat grossmehrheit-
lich beschlossen hat, eintreten und sie beschliessen. Wenn
Sie heute nicht eintreten, ist die Angelegenheit definitiv erle-
digt, dann gibt es kein Differenzbereinigungsverfahren mehr.
Ich glaube, dass von vielen – von vielen! – Eigentümern von
KMU eine solche Entscheidung von uns nicht verstanden
würde.

David Eugen (CEg, SG): Ich möchte die Minderheit unter-
stützen.
Was bis jetzt vielleicht noch nicht aufgebracht worden ist, ist
der Punkt, dass wir 2008 für die Revision eine neue Ord-
nung eingeführt haben. Wir haben die ordentliche Revision,
die eingeschränkte Revision und den Verzicht auf die Revi-
sion, der nur für sehr kleine Firmen gilt. Aber die einge-
schränkte Revision, die wir heute haben, war früher der Nor-
malfall. Dann hat man diese ordentliche Revision geschaf-
fen, und diese ordentliche Revision, möchte ich einmal sa-
gen, ist leider ausserordentlich. Das heisst, sie ist nach mei-
nem Empfinden sehr beladen, wenn nicht gar überladen

worden. Man hat sehr viel Neues an Regulierung, an Kon-
trollvorgängen usw. hineingebracht.
Herr Janiak sagt, wir sollten das Gesetz nicht wieder ändern,
weil das alles sehr kurzfristig sei. Meine Erfahrung, auch
eine praktische Firmenerfahrung, bzw. eben die neue Er-
kenntnis ist: Die Firmen haben jetzt erfahren, was diese so-
genannt ordentliche Revision bedeutet. Der Praxistest in
den Firmen ist jetzt durchgeführt worden, und insbesondere
für die mittelständischen Unternehmen ist die Belastung
sehr gross. Die mittelständischen Unternehmen sind die, die
nicht so klein sind. Unsere Vorstellung von KMU ist zwar,
das seien eher kleine Firmen. Aber diese mittelständischen
Firmen, diese grösseren Betriebe, sind für die Volkswirt-
schaft auch sehr wichtig, und genau sie sind in der Zahl der
Minderheit, in den 6000 Firmen, enthalten. Für sie ist die or-
dentliche Revision eine ausserordentliche Belastung. Der
Aufwand ist sehr gross, die Regulierungskosten sind sehr
hoch, und – das möchte ich jetzt auch sagen – der Nutzen
für die Firmen und für die Betroffenen ist gering. Das heisst,
für die Firmen entspricht der Mehrnutzen der ordentlichen
Revision im Vergleich zur eingeschränkten Revision nicht
den Kosten und dem Aufwand, den sie treiben müssen.
Darum müssen wir das jetzt ändern. Wir haben vielleicht
nicht gerade unhaltbare Zustände, aber wir haben eine deut-
liche Belastung für diese Firmen, die von der Sache her
nicht gerechtfertigt ist. Es ist auch eine wirtschafts- und
standortpolitische Frage, eine Frage der Rahmenbedingun-
gen, dass wir die Regulierungen machen, die wirklich not-
wendig sind und auch Nutzen stiften, dass wir aber auf das
tiefere Regulierungsniveau zurückgehen, wenn wir sehen,
dass der Nutzen nicht entsprechend ist und dass die Kosten
zu hoch sind – und das ist hier der Fall.
Daher bin ich der Meinung, dass wir diesen Firmen erlauben
sollten, die eingeschränkte Revision durchzuführen, wie das
der Nationalrat beschlossen hat. Ich werde der Minderheit
folgen.

Jenny This (V, GL): Als einer, der von der ordentlichen Revi-
sion so oder so betroffen ist, kann ich nur an Sie appellieren,
der Minderheit zu folgen, wie das Kollege Schweiger und
Kollege David ausgeführt haben.
Es ist nicht so, dass es für einen Klein- und Mittelbetrieb
eine Kleinigkeit ist, diese zusätzlichen Informationen zu be-
schaffen. Wenn die Revisionsstelle im Haus ist – diese kriegt
dafür einige Tausend Franken –, sollte sie auch etwas tun
und ihre Aufgabe ernst nehmen. Die Spannweite, die sie
hat, ist dann relativ gross. Und es ist nun so, wie Kollege
Schweiger gesagt hat: Sie stellen einige Leute Ihres Mana-
gements zur Verfügung, die diesen Revisoren tageweise die
nötigen Unterlagen beschaffen. Es reicht dann nicht aus,
dass Sie mündlich ausführen, welche internen Kontroll-
systeme Sie führen und machen. Sie müssen das schriftlich
mit allem Drum und Dran belegen; Sie müssen auch die Un-
terlagen offenlegen. Wenn Sie also wirklich KMU-freundliche
Gesetze erlassen wollen, dann müssen Sie der Minderheit
zustimmen. Wenn wir die KMU schon administrativ belasten,
sollte dies ja etwas bringen. Aber den Klein- und Mittelbetrie-
ben nützt das nichts; es bringt nichts, sie haben keinen Fran-
ken mehr als vorher in der Kasse. Sie erreichen damit auch
nicht, sie vor einem Blödsinn zu bewahren. Es sind ja
meistens die Mehrheitsaktionäre, die diese Unternehmun-
gen führen. Diese Betriebe gehören in aller Regel einem
Einzelnen. Der weiss sehr wohl, was er zu tun hat. Was er
aber scheut wie der Teufel das Weihwasser, sind die admini-
strativen Umtriebe. Machen wir doch nichts, was nur be-
lastet, aber letztlich unter dem Strich nichts bringt! 
Ich möchte Sie deshalb bitten, dass Sie, wenn Sie wirklich
KMU-freundliche Gesetze erlassen wollen – davon sprechen
wir ja vor und nach den Wahlen immer wieder –, der Minder-
heit zustimmen. Das sagt Ihnen einer, der jetzt wirklich
weiss, womit er es hier zu tun hat, weil er von diesen zusätz-
lichen Vorschriften gebeutelt worden ist. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Wiederholungen sind ja ei-
gentlich in diesem Rat nicht erwünscht, aber ich mache es
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trotzdem, weil ich schon etwas erstaunt war, als ich sah,
dass die Mehrheit so eklatant ist und sich nur gerade drei
Kommissionsmitglieder in der Minderheit befinden.
Ich möchte Sie wirklich bitten, der Minderheit zuzustimmen.
Herr Janiak hat ausgeführt, wir hätten 2008 diese ordentli-
che Revision eingeführt und es sei nicht zweckmässig,
schon wieder von diesen Vorgaben abzusehen. Aber schon
damals war diese Frage in diesem Rat umstritten. Schon da-
mals haben viele Firmen – ich habe mich auch so geäus-
sert – Sie darum gebeten, bei der Möglichkeit der einge-
schränkten Revision zu bleiben. Wenn schon, dann sollten
die Vorgaben für die ordentliche Revision so sein, wie sie
jetzt die Minderheit fordert, nämlich: eine Bilanzsumme von
20 Millionen Franken, ein Umsatzerlös von 40 Millionen und
250 Vollzeitstellen. Denn es ist wirklich so, wie Herr Schwei-
ger, Herr Jenny und Herr David gesagt haben: Der Nutzen
steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, die den Firmen er-
wachsen. Sie haben es gehört: Zum einen müssen die Fir-
men für die Revisionsstellen zahlen, zum andern aber auch
die Leute zur Verfügung stellen. Herr Schweiger – wir haben
uns vorhin kurz darüber unterhalten –, es ist so: Diese Revi-
sionsleute bleiben zwei bis drei Wochen in der Firma, und
während dieser ganzen Zeit müssen die zuständigen Leute
zur Verfügung stehen.
Von daher lohnt es sich wirklich, den KMU weiterhin die
Möglichkeit zu belassen, eine eingeschränkte Revision
durchführen zu lassen – dies im Sinne der Minderheit.

Graber Konrad (CEg, LU): Zuerst zu meiner Interessenlage:
Ich bin Verwaltungsrat der BDO AG und auch Mitglied der
Treuhandkammer. Herrn Jenny und Frau Forster muss ich
sagen: Sie müssen dringend die Revisionsstelle wechseln,
ich hätte Ihnen da einen Vorschlag ... (Heiterkeit)
Zur Sache: Inhaltlich gibt es hier, wie ich glaube, auch zur
Treuhandkammer keine Differenz. Man ist sich eigentlich ei-
nig, dass diese Schwellenwerte erhöht werden müssen; die
Werte von 20 Millionen Franken, 40 Millionen Franken und
250 Mitarbeitenden im Zweijahresdurchschnitt wären ver-
mutlich richtig und verträglich. Auf der anderen Seite habe
ich heute beim Zuhören schon fast den Eindruck gewonnen,
dass man gemäss den Votantinnen und Votanten diese
Schwellenwerte am einfachsten noch viel höher ansetzen
würde, weil die Revision offensichtlich – ich spüre jetzt den
Ausführungen nach – eh keinen Gegenwert stifte, sondern
nur Kosten verursache. Ich bin überzeugt, dass diese De-
batte hier völlig anders laufen würde, wenn eine Unterneh-
mung mit, sage ich mal, 245 Arbeitsplätzen in Konkurs ge-
gangen wäre und der Verwaltungsrat und auch die Revi-
sionsstelle die Probleme nicht festgestellt hätten, weil man
eben eine eingeschränkte Revision durchgeführt hätte. Das
gäbe wahrscheinlich ein bisschen eine andere Diskussion.
Aber wie gesagt, inhaltlich bin ich einverstanden, ich warne
einfach noch vor der Komplexität, die wir uns jetzt in diesen
Fragen auferlegen. Wir haben die Vorlage letztes Mal im Zu-
sammenhang mit dem Corporate-Governance-Teil des Akti-
enrechtes und mit der Abzocker-Initiative ja bereits zweige-
teilt. Wir haben Gegenvorschläge, bei denen niemand mehr
weiss, was jetzt gilt, ob direkt oder indirekt. Jetzt machen wir
dasselbe auch noch bei der Rechnungslegung: Wir trennen
vom Rechnungslegungsrecht noch einen Revisionsrechtsteil
ab. 
Am Schluss des Tages werden wir das Ganze wohl einmal
zusammenführen müssen. Für mich gibt es eben nicht nur
diese Schwellenwerte. Wir haben es jetzt ein bisschen ver-
gessen, aber in der ursprünglichen Diskussion zum Corpo-
rate-Governance-Teil ging es beispielsweise ja auch um
Schwellenwerte in den Bereichen Sonderprüfungen, Einbe-
rufung von Generalversammlungen, Traktandierung von Ge-
schäften usw. Das muss in sich stimmig sein. Ich würde da-
vor warnen, dass wir hier losgelöst von den anderen Teilen
des Aktienrechtes eine Inkraftsetzung vornehmen, ohne dass
das Ganze in sich stimmig und aufeinander abgestimmt ist.
So, wie es da tönt, nehme ich an, dass wir eintreten werden.
Aber bei der Inkraftsetzung sollten wir uns wahrscheinlich
noch einmal Gedanken machen. Ich glaube, dass der An-

trag, hier dem Nationalrat zu folgen, wie er jetzt hier von der
Minderheit formuliert wurde, noch nicht schlüssig wäre. Den
Antrag Stadler Markus müsste man dann allenfalls auch
noch anschauen, weil im Gesetz jetzt von einem Zweijahres-
durchschnitt gesprochen wird. Es wird also wahrscheinlich
nicht möglich sein, die Vorlage innerhalb eines Jahres in
Kraft zu setzen; es braucht dann wohl zwei Geschäftsjahre.
Aber das kann man ja später noch diskutieren.
Ich opponiere nach all diesen Voten nicht dagegen, dass
man jetzt eintritt, aber ich gebe trotzdem zu bedenken, dass
die ganzen Vorlagen dermaleinst auch in sich stimmig sein
müssen. Ich bin deshalb vor allem daran interessiert, von
der Bundesrätin zu hören, wie dann die ganze Inkraftset-
zung der restlichen Teile eigentlich angedacht ist und was da
auf uns zukommt.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Diese Diskussion ist
fast zu einer Grundsatzdebatte über Sinn und Unsinn von
Revisionen geworden; man erhält den Eindruck, dass Revi-
sionen nur Aufwand bedeuten, nämlich finanziellen und zeit-
lichen Aufwand. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass
Revisionen auch im Interesse von Kreditgebern und Liefe-
ranten sind, im Interesse der Aufsicht, im Interesse der Ar-
beitnehmenden, im Interesse der Minderheiten. Es ist,
glaube ich, wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft.
Wenn die Unternehmen, die sich bei Ihnen gemeldet haben,
sich etwas über die letzte Gesetzesrevision beklagt haben,
dann wäre es interessant zu wissen, ob denn die Revisionen
nicht vielleicht freiwillig durchgeführt worden sind und gar
nicht gezwungenermassen, zum Beispiel weil die obersten
Verwaltungsorgane ihren Sorgfaltspflichten nachkommen
und eine ordentliche Revision durchführen wollten. Es wäre
interessant zu wissen, ob die betreffende Revisionsgesell-
schaft, auch das gibt es, eine ordentliche Revision durchge-
führt hat, obwohl man von Gesetzes wegen nicht dazu ver-
pflichtet war; es ist für eine Revisionsgesellschaft nämlich
attraktiv, eine ordentliche Revision durchzuführen. Jeden-
falls sollte man nicht einfach den Gesetzgeber schuldigspre-
chen. Vielmehr muss sich das Unternehmen erkundigen, ob
tatsächlich von Gesetzes wegen eine ordentliche Revision
durchgeführt werden muss oder ob es nicht auch mit einer
eingeschränkten Revision getan ist.
Wenn Sie tatsächlich der Meinung sind, dass die Revision
insbesondere nach der letzten Gesetzesrevision nicht ziel-
führend sei, dass Aufwand und Ertrag nicht im richtigen Ver-
hältnis seien, dann müssten Sie, so meine Meinung, eigent-
lich dort ansetzen. Dann kann eine einfache Erhöhung der
Schwellenwerte nicht Abhilfe schaffen. Damit würden Sie
einfach die Unternehmen, deren Werte über den neuen
Schwellenwerten liegen, im Regen stehen lassen. Mit einer
reinen Erhöhung der Schwellenwerte wäre es also sicher
nicht getan.
Ich komme aber jetzt nochmals auf den Entscheid des Na-
tionalrates zurück, den er am 20. September des vergange-
nen Jahres im Rahmen des ersten Teils der Detailberatung
zum Rechnungslegungsrecht gefällt hat. Ich glaube, dies ist
wichtig – der Kommissionspräsident hat es ausgeführt –: Es
gab dort eigentlich zwei Entscheide im Hinblick auf das gel-
tende Revisionsrecht, nämlich einen materiellen Entscheid
und einen prozeduralen Entscheid. Der materielle Entscheid
bedeutet – das haben wir gehört –, dass man die Schwellen-
werte von Artikel 727 OR von heute 10 Millionen Franken Bi-
lanzsumme, 20 Millionen Franken Umsatzerlös und 50 Voll-
zeitstellen auf 20, 40 und 250 anheben soll. Dann gab es
noch den prozeduralen Entscheid, indem nämlich die Erhö-
hung der Schwellenwerte von der Vorlage 2 zum Rech-
nungslegungsrecht abgespalten werden sollte, um sie be-
reits auf den 1. Juli 2011 – das ist schon relativ bald – in
Kraft zu setzen. Ihre Kommission und auch Ihr Rat – ich erin-
nere Sie gerne daran – sind auf diese Vorlage im Oktober
und November 2010 nicht eingetreten, weil man eben er-
stens gesagt hat, dass keine Dringlichkeit bestehe, und weil
man zweitens die doch schon ziemlich verkorkste Situation
im Rahmen der Revision der Aktien- und Rechnungsle-
gungsrecht nicht noch zusätzlich komplizieren wollte.
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Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates und auch
der Nationalrat haben auf der separaten Vorlage 3, über die
wir jetzt sprechen, bestanden. Ihre Kommission ist am 24. Fe-
bruar, also letzte Woche, erneut nicht auf diese Vorlage ein-
getreten; sie hat also beschlossen, dem Nationalrat nicht zu
folgen. Das entspricht auch der Meinung des Bundesrates. 
Ich möchte kurz zu den Überlegungen des Bundesrates zur
Erhöhung der Schwellenwerte, also zum materiellen Ent-
scheid, kommen, im Wissen darum, dass ich hier kaum
mehr Chancen habe, Sie noch zu überzeugen; ich sage es
aber trotzdem. Zur Erinnerung: Von den rund 500 000 im
Handelsregister eingetragenen Rechtseinheiten waren vor
Inkrafttreten des neuen Revisionsrechts rund 200 000
verpflichtet, eine Revision durchzuführen, die der heutigen
ordentlichen Revision in etwa entsprach. Gemäss einem
Papier des KMU-Forums bzw. der Treuhandkammer, das
von den nationalrätlichen Befürwortern der Vorlage 3
beigezogen wurde, sollen jetzt unter dem neuen Revisions-
recht nur noch 21 000 Mandate die ordentliche Revision be-
treffen.
Da im Moment nur die Frage des Eintretens diskutiert wird,
möchte ich jetzt nicht näher auf diese Zahl von 21 000 ein-
gehen. Wenn Sie aber auf die Vorlage 3 eintreten, werde ich
Ihnen dann noch ein paar Überlegungen zu dieser Zahl von
21 000 präsentieren.
Selbst wenn man die 21 000 als Referenzgrösse annimmt,
ist klar, dass im Vergleich zum früheren Revisionsrecht rund
90 Prozent der Rechtseinheiten ihre Jahresrechnung heute
nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr revidie-
ren lassen müssen. Sie sehen also: Der grosse Schnitt wur-
de mit der letzten Gesetzesrevision gemacht. Das neue Re-
visionsrecht und mit ihm die Schwellenwerte sind erst seit
dem 1. Januar 2008 in Kraft. In der Praxis wird das neue Re-
visionsrecht erst seit Mitte 2009 überhaupt flächendeckend
angewendet, weil zuerst das Geschäftsjahr 2008 abge-
schlossen sein musste. Es gibt also wirklich keine seriöse,
aussagekräftige Evaluation. Das ist nach so kurzer Zeit auch
gar nicht möglich. Es fehlt also auch eine empirisch saubere
Grundlage, und es gibt nach so kurzer Zeit keine zeitliche
Dringlichkeit, das Recht bereits wieder zu ändern.
Jetzt noch etwas zum Prozeduralen und zum Vorgehen: Die
ursprünglich einheitliche Vorlage zur Revision des Aktien-
rechtes und des Rechnungslegungsrechtes – Sie erinnern
sich vielleicht noch – ist bereits heute mehrfach aufgespal-
ten oder sistiert. Eine weitere und meines Erachtens unnö-
tige Abspaltung und Verkomplizierung sollte unbedingt ver-
mieden werden – nicht weil der Bundesrat oder die Verwal-
tung den Überblick verloren hätten, das kann ich Ihnen versi-
chern, aber es geht hier um Rechtssicherheit. Im Interesse
der Rechtssicherheit sollte auf diese Teilrevision verzichtet
werden. Der Wirtschaft ist nicht gedient, wenn die Rechts-
grundlagen dauernd geändert werden, und ein Inkrafttreten
der Vorlage 3 auf den 1. Juli 2011, wie das der Nationalrat
vorgesehen hat, würde sogar noch zu einer Rückwirkung auf
das bereits am 1. Januar 2011 begonnene Geschäftsjahr
führen. Das wäre gegenüber den Gläubigern – diese gibt es
in dieser Angelegenheit auch noch – eine nicht zu rechtferti-
gende Zumutung. 
Auch der Bundesrat hat ein Herz für die KMU, aber Rechts-
sicherheit, Stabilität in der Gesetzgebung, Verlässlichkeit
und Berechenbarkeit auch in der Gesetzgebung sind für die
KMU wichtig. Eine Dringlichkeit ist nicht ausgewiesen, und
es hat sich seit dem Beschluss des Parlamentes und seit
dem Inkrafttreten des Revisionsrechtes am 1. Januar 2008
wirklich nichts an der Ausgangslage geändert, was jetzt eine
solche überstürzte Änderung des geltenden Rechtes bereits
wieder rechtfertigen würde.
Ich bitte Sie deshalb, bei Ihrem früheren Entscheid vom No-
vember 2010 zu bleiben und auf die Vorlage 3 nicht einzutre-
ten.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 21 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 19 Stimmen

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Nachdem Ein-
treten beschlossen ist, stellt die Mehrheit den Eventualan-
trag, die Detailberatung durchzuführen. – Sie sind damit ein-
verstanden.

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2
Antrag der Mehrheit
Unverändert

Antrag der Minderheit
(Freitag, Luginbühl, Schweiger)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 727 al. 1 ch. 2
Proposition de la majorité
Inchangé

Proposition de la minorité
(Freitag, Luginbühl, Schweiger)
Adhérer à la décision du Conseil national

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission:  Es gibt hier
nichts mehr beizufügen; im Rahmen der Beratungen über
Eintreten bzw. Nichteintreten ist alles gesagt worden. Sie ha-
ben hier Ziffer 2 mit der Erhöhung der Schwellenwerte. In
der Detailberatung hat sich die Mehrheit gegen diese Erhö-
hung ausgesprochen. Deshalb finden Sie auf der Fahne den
Antrag auf Streichen, das heisst, die Mehrheit will beim gel-
tenden Recht bleiben. Eine Minderheit beantragt Ihnen, ent-
sprechend dem, was Sie auch beim Eintreten gehört haben,
dem Nationalrat zu folgen.
Der Entscheid ist im Übrigen – das möchte ich noch nachho-
len – mit 9 zu 4 Stimmen gefallen. 9 Mitglieder der Kommis-
sion haben sich also dafür ausgesprochen zu streichen,
4 Mitglieder sind der Meinung, man solle dem Nationalrat
folgen. Mehr muss ich hier nicht beifügen, zur Frage «für
oder gegen die Erhöhung dieser Schwellenwerte?» ist alles
gesagt worden. Es gilt jetzt auszumehren.

Freitag Pankraz (RL, GL):  Ich kann mich natürlich auch
kurzfassen. Man kann sagen: Wenn man jetzt die Schwel-
lenwerte nicht erhöht, dann macht ja, zusammengefasst,
diese Vorlage keinen Sinn! Erlauben Sie mir noch drei kurze
Bemerkungen zu dem, was unsere Frau Bundesrätin ausge-
führt hat.
1. Frau Bundesrätin Sommaruga hat gesagt, dass man bei
einer Unternehmung, die sich meldet und sich über die Revi-
sion beklagt, prüfen solle, ob sie diese Revision allenfalls
freiwillig gemacht habe. Da muss ich Ihnen sagen: Das wäre
eine komische Firma, die freiwillig eine ordentliche Revision
macht und sich nachher bei mir beklagt!
2. Nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass früher eine
ordentliche Revision nicht ganz das war, was eine ordentli-
che Revision jetzt ist; da muss man eben unterscheiden.
Das hat auch zur Dynamik in diesem Geschäft geführt. 
3. Wenn man jetzt sagt, eine Dringlichkeit sei nicht ausge-
wiesen, das müsse evaluiert werden, dann muss ich Ihnen
sagen: Was ich bis jetzt von betroffenen Unternehmungen
mitbekommen habe, ist, dass diese das ganz anders beur-
teilen.
Ich beantrage selbstverständlich, dass Sie jetzt hier auch
konsequent der Minderheit folgen.
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Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich werde selbstver-
ständlich die Argumente nicht noch einmal wiederholen,
aber ich möchte noch etwas zu dieser Zahl von 21 000 sa-
gen, die vom KMU-Forum und mit ihm von der Treuhand-
kammer immer wieder genannt werden. Es sind übrigens
nicht 21 000 Unternehmen, sondern es sind 21 000 Manda-
te, welche die ordentliche Revision betreffen.
Die Erhebung des KMU-Forums liefert auf verschiedene Fra-
gen keine Antworten. Es wäre wichtig gewesen, diese Fra-
gen zu stellen. Ich bin realistisch genug, um vorauszusehen,
wie die Abstimmung herauskommt, aber vielleicht fragen Sie
dann doch nochmals nach.
Eine erste Frage: Wurde die ordentliche Revision freiwillig
durchgeführt? Das ist bei dieser Zahl von 21 000 nicht aus-
gewiesen. Wie ich gesagt habe, gibt es ja auch Sorgfalts-
pflichten; es gibt Leute, die freiwillig eine ordentliche Revi-
sion durchführen. Die Zahl sagt auch nicht aus, ob z. B. ein
Minderheitsrecht pro ordentliche Revision ausgeübt worden
ist. Die Zahl sagt nicht, ob die ordentliche Revision z. B. auf-
grund eines Aktionärsbindungsvertrags oder aufgrund der
Statuten durchgeführt worden ist. Wir wissen nicht, ob die
Revision aus gesetzlichen Gründen oder aus anderen Grün-
den durchgeführt worden ist. Die Zahl sagt nicht aus, ob es
sich hier um ausländische oder inländische Fremdkapitalge-
ber handelt, die eine ordentliche Revision durchgesetzt ha-
ben. Hat ein Spezialgesetz oder ein staatlicher Aufsichtsme-
chanismus die ordentliche Revision vorgesehen? Hat die
Revisionsstelle entgegen den gesetzlichen Vorgaben eine
ordentliche statt einer eingeschränkten Revision durch-
geführt? Ist ein Mandat gleichzusetzen mit einer ordent-
lichen Prüfung der Jahresrechnung nach Abschluss des
Geschäftsjahrs? Es ist aus dieser Zahl auch nicht er-
sichtlich, wie gross der Anteil der öffentlichen Hand ist, die
ihre Anstalten und spezialgesetzlichen Aktiengesellschaften
fast immer ordentlich revidieren lässt, was wir alle begrüs-
sen.
Das wollte ich Ihnen einfach nochmals sagen. Man ist hier
mit Zahlen aufgefahren, die nicht wirklich überprüft worden
sind. Wir wissen nicht, was wirklich dahintersteht. Mit den er-
höhten Schwellenwerten haben wir dann die Situation, dass
noch viel mehr Gesellschaften nicht mehr ordentlich, son-
dern eingeschränkt revidiert werden. Ich habe es vorhin
schon gesagt: Es gibt auch andere Interessen an einer or-
dentlichen, korrekten Revision. Es ist nicht nur das Unter-
nehmen oder der Eigentümer selber, der dieses Interesse
hat.
Ich werde den Entscheid selbstverständlich Ihnen überlas-
sen müssen. Ich bitte Sie noch einmal, bei den bisherigen
Schwellenwerten zu bleiben und erst dann eine Erhöhung
vorzusehen, wenn wir auch über eine gewisse Zeit gesehen
haben, wie sich die bisherigen, erst vor Kurzem in Kraft ge-
setzten Regelungen tatsächlich ausgewirkt haben.

Jenny This (V, GL): Frau Bundesrätin, eine eingeschränkte
Revision ist auch eine korrekte Revision – das der guten
Ordnung halber.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 21 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 21 Stimmen

Mit Stichentscheid des Präsidenten
wird der Antrag der Minderheit angenommen
Avec la voix prépondérante du président
la proposition de la minorité est adoptée

Ziff. Ia
Antrag Stadler Markus
Titel
Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...
Text
Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten vom ersten Ge-
schäftsjahr an, das mit Inkrafttreten dieses Gesetzes oder
danach beginnt.

Ch. Ia
Proposition Stadler Markus
Titre
Disposition transitoire de la modification du ...
Texte
Les dispositions de la présente loi sont applicables dès
l'exercice qui commence avec l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi ou qui la suit.

Stadler Markus (CEg, UR): Mein Antrag bezweckt, dass kei-
ne materielle Rückwirkung erfolgt. Dabei bin ich offen für ei-
nen allfälligen Verbesserungsvorschlag, wie ihn Kollege Gra-
ber angekündigt hat.
Es geht mir darum, dass bereits begonnene Geschäftsjahre
entsprechend dem bisherigen Revisionsrecht zu revidieren
sind. Dadurch wird verhindert, dass berechtigte Interessen
von Kapitalgebern und Lieferanten sowie von Minderheitsge-
sellschaftern, die auf eine ordentliche Revision der Jahres-
rechnung vertrauten, beeinträchtigt werden. Für eine der
Rechtssicherheit genügende Gesetzgebung braucht es nicht
nur eine Bestimmung, wann ein neues Recht in Kraft treten
soll, sondern auch eine Bestimmung, wie Sachverhalte, die
unter bisherigem Recht entstanden sind – im vorliegenden
Fall bereits begonnene Geschäftsjahre –, behandelt werden.
Rückwirkungen sollten – wir wissen das – wenn immer mög-
lich vermieden werden.
Die beantragte Bestimmung wurde bereits beim Inkrafttreten
des heute geltenden Revisionsrechts verwendet; sie ist in
dem Sinne also nichts Neues. Der Antrag wurde mit der Ver-
waltung abgesprochen.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Dieser Antrag
hat der Kommission nicht vorgelegen. Was ich jetzt darlege,
ist daher meine persönliche Auffassung.
Es ist in der Tat so, dass diese Übergangsbestimmungen im
Grundsatz nichts Neues darstellen. Wir haben bereits bei
der Revision des Revisionsrechts im Jahre 2005 eine ent-
sprechende Bestimmung in den Übergangsbestimmungen –
Artikel 7 dieser Vorlage – gehabt. Sie müssen nun entschei-
den, und ich versuche Ihnen zu sagen, worum es geht bzw.
worum es nicht geht.
Bei Ziffer II entscheiden wir ja über zwei Anträge. Zu Ziffer II
lautet der Antrag der Minderheit, dem Beschluss des Natio-
nalrates zuzustimmen und dieses Gesetz damit am 1. Juli
2011 in Kraft treten zu lassen; dort wird also die Inkraftset-
zung festgelegt. Die Mehrheit beantragt, dass der Bundesrat
das Inkrafttreten bestimmt. Aber in beiden Fällen muss, wie
ich es beurteile, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt des In-
krafttretens, ob auf den 1. Juli oder auf einen Zeitpunkt, den
der Bundesrat bestimmt, in Bezug auf die Jahresrechnung
gesagt werden, für welche Jahresrechnung das dann gilt.
Das Inkrafttreten ist das eine, aber die Aussage, für welche
Jahresrechnung das gilt, ist etwas anderes. Gemäss Antrag
Stadler Markus bedeutet dies in Übereinstimmung mit der
Bestimmung, die wir schon 2005 hatten, nicht mehr und
nicht weniger, als dass diese Bestimmungen vom ersten Ge-
schäftsjahr an gelten, das mit dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes oder danach beginnt. Das heisst dann einfach Fol-
gendes: Die Inkraftsetzung kommt sehr rasch, wenn wir dem
Nationalrat bzw. der Minderheit folgen, nämlich auf den
1. Juli. Gemäss Fassung der Mehrheit, wonach der Bundes-
rat das Inkrafttreten bestimmt, ist es dann offen, welches
Jahr es sein wird.
Der langen Rede kurzer Sinn: Ich meine, dass dieser Antrag
unabhängig davon, für welche Variante Sie sich bei Ziffer II
entscheiden, Sinn macht.

Schweiger Rolf (RL, ZG): Der Minderheitsantrag zu Ziffer II
hat nicht primär formell, aber doch materiell einen gewissen
Zusammenhang mit dem, was Herr Kollege Stadler vor-
schlägt.
Zuerst dazu, warum ich diesen Beschluss des Nationalrates
im Ständerat vertrete: Es sind rein praktische Gründe. Wir
haben heute den 28. Februar. Wenn unser Rat heute der
Fassung des Nationalrates zustimmt, kommt diese Vorlage
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ungefähr Mitte März in die Schlussabstimmung. Man kann
davon ausgehen, dass die Publikation im zuständigen Regi-
ster noch im Verlauf des Monates März erfolgen kann. Die
Referendumsfrist beträgt 90 Tage, sodass also dann, wenn
das Referendum nicht ergriffen wird, der 1. Juli 2011 absolut
in Ordnung ist. Wenn man schreiben würde: «Vorbehalten
bleibt das Referendum. Tritt in Kraft am ersten Tage nach
Eintritt der Rechtskraft», dann wäre es ungefähr das gleiche
Datum. Das ist die formelle Situation.
Wenn das Referendum ergriffen würde, dann könnte das
Gesetz gar nicht in Kraft treten. Also ist diese Bestimmung in
sich logisch, sofern kein Referendum ergriffen wird.
Der Unterschied zwischen dieser Lösung der Mehrheit und
derjenigen, die Herr Kollege Stadler vorgeschlagen hat, ist
ganz einfach der folgende: Wenn Sie der Fassung des Na-
tionalrates zustimmen, bedeutet das, dass alle diejenigen
Gesellschaften und Unternehmungen, welche aufgrund des
alten Rechnungslegungsrechtes für das Jahr 2010 eine or-
dentliche Revision durchführen mussten, dies nicht mehr tun
können. Sie können also noch im Verlaufe des Jahres 2011
ihrer Revisionsstelle mitteilen, dass sie sich für das Ge-
schäftsjahr 2010 auf eine Revision im Jahr 2011 verpflich-
ten. Das ergibt sich aus ganz einfachen rechtlichen Grün-
den. Massgebend für eine Verpflichtung ist immer der Tag,
an dem ein Gesetz in Kraft tritt. Wenn das Gesetz also am
1. Juli in Kraft treten würde, dann würde dies bedeuten, dass
nach Ablauf des Geschäftsjahrs 2011 keine Verpflichtung
mehr zur Revision besteht. Die Pflicht zur Revision kann erst
dann entstehen, wenn eine Jahresrechnung abgeschlossen
wird.
Der langen Rede kurzer Sinn: Wenn Sie die Unternehmun-
gen schon für das Geschäftsjahr 2011 von einer Revisions-
pflicht befreien wollen, stimmen Sie dem Minderheitsantrag
bei Ziffer II zu. Wenn Sie der Auffassung sind, alle Unterneh-
mungen, die wir an sich nun befreien wollen, müssten jetzt
auch noch für das Jahr 2011 eine Revision vornehmen, stim-
men Sie dem Antrag Stadler Markus zu. Ich meine jedoch,
es hat keinen Sinn, dass diese Unternehmungen für das
Jahr 2011 eine Revision vornehmen müssen.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Lieber Herr
Schweiger, ich glaube, dass wir nicht vom Gleichen spre-
chen. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe: Das eine ist die
Frage des Inkrafttretens; dieses wird in Ziffer II bestimmt,
das ist etwas für sich. Wann auch immer das Inkrafttreten
ist – sei das am 1. Juli oder zu einem Zeitpunkt, den der
Bundesrat bestimmt –, gilt es, in einer Übergangsbestim-
mung zu sagen, für welche Jahresrechnung das Gesetz
dann anzuwenden ist. Das sind einfach zwei verschiedene
Dinge.
Ich bin der Meinung: Unabhängig vom Inkrafttreten müssen
wir in einer Übergangsbestimmung sagen, für welche Jah-
resrechnung dieses Gesetz dann massgebend ist. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Ich habe es schon am Anfang ge-
sagt, dass ich formell hier durchaus zu unterscheiden wisse.
Materiell und faktisch ist das, was ich gesagt habe, nach wie
vor richtig. Aber Sie sind auch juristisch auf der richtigen
Seite, wenn Sie dem Minderheitsantrag zustimmen. Wollen
Sie, dass für das Jahr 2011 alle Unternehmungen, die dann
später sozusagen wegfallen, noch eine Revision machen
müssen, ja oder nein? Ich bin in diesem Punkt für ein Nein,
daher beantrage ich Zustimmung zur Minderheit.

Graber Konrad (CEg, LU): Weil es keine Kommissionssit-
zung ist, nur noch ein Hinweis für den Zweitrat: Bei dieser
Übergangsbestimmung gemäss Antrag Stadler Markus, den
ich im Übrigen unterstütze, würde mich noch interessieren,
wie die zwei Jahre zu bemessen wären. Es heisst ja in der
Fassung des Nationalrates unter Artikel 727 Absatz 1 Zif-
fer 2: «... in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren
überschreiten», und es werden dabei die Bilanzsumme, der
Umsatzerlös und die Anzahl Vollzeitstellen erwähnt. Gilt das
dann ab diesem Zeitpunkt, oder gilt das allenfalls auch rück-
wärts gerichtet? Müssen nach der Inkraftsetzung gar zwei

Geschäftsjahre abgewartet werden? Aber ich möchte das
nicht hier diskutiert haben, wir haben in dieser Diskussion
heute schon genügend Details geregelt.

Stadler Markus (CEg, UR): Herr Kollege Schweiger, ich wie-
derhole meine Absicht: Es geht mir um Rechtssicherheit und
um Fairness gegenüber verschiedenen Stakeholdern, die
bis jetzt im begonnenen Geschäftsjahr der Auffassung wa-
ren und sein konnten, dass die Rechnungen nach der bishe-
rigen Revision zu handhaben seien. Um diese Fairness und
um diese Rechtssicherheit geht es mir.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich glaube, es wurden
jetzt zwei Punkte gleichzeitig diskutiert. Es ist wichtig, dass
wir beide nochmals separat anschauen, aber ich gehe da-
von aus, Herr Präsident, dass wir beide gleichzeitig beraten,
weil Kommissionsmitglieder sich zum Teil zum Einzelantrag
Stadler Markus geäussert haben und andere zum Mehr-
heits- bzw. Minderheitsantrag zu Ziffer II. Ich glaube, es ist
wichtig, dass wir das auseinanderhalten.
Der Antrag Stadler Markus will festlegen, ab welchem Ge-
schäftsjahr die neue Regelung gelten soll. Er will mit einer
Übergangsbestimmung festhalten, dass es keine materielle
Rückwirkung gibt, d. h., er will, dass bereits begonnene Ge-
schäftsjahre noch nach dem bisherigen Revisionsrecht ab-
zuschliessen und zu revidieren sind; das ist der Inhalt des
Antrages Stadler Markus. Das ist übrigens eine Bestim-
mung, die auch bei der Einführung der letzten Revision, also
des heute geltenden Revisionsrechts, vorgesehen wurde,
um klarzumachen, ab welchem Geschäftsjahr die neue Re-
gelung gilt. Wenn neues Recht in Kraft tritt – das hat auch
mit Rechtssicherheit zu tun –, will man sicherstellen, dass
klar ist, ab wann es gilt. Das ist auch für die Unternehmen
wichtig. Der Bundesrat unterstützt diesen Einzelantrag, weil
man, wie ich bereits gesagt habe, bei der letzten Revision
gesagt hat, es müsse für die Unternehmen klar sein, ab
wann oder für welches Geschäftsjahr die neue Regelung
gelte. Wir wollen keine materielle Rückwirkung, weil diese
für die Unternehmen Unklarheiten mit sich bringt.
Jetzt gibt es aber trotzdem einen Zusammenhang zum
Mehrheits- und zum Minderheitsantrag zu Ziffer II, weil Sie
der Minderheit nachher nicht mehr zustimmen können, wenn
Sie dem Antrag Stadler Markus zustimmen; das ist inkompa-
tibel. Sie könnten dieses Gesetz nicht im Juli 2011 in Kraft
setzen und gleichzeitig sagen, das neue Recht gelte erst für
die neuen Rechnungsjahre. Das wollte ich einfach der Trans-
parenz halber sagen.
Der Bundesrat beantragt Ihnen, bei Ziffer II der Mehrheit zu
folgen. Ich kann Ihnen versichern, dass der Bundesrat das
Inkrafttreten des neuen Gesetzes – wie er das ja immer
macht – vernünftig handhaben wird; (Heiterkeit) darauf kön-
nen Sie also wirklich zählen. Ich möchte Sie wie schon bei
anderen Gesetzen bitten, dem Bundesrat nicht vorzuschrei-
ben, wann er das Gesetz in Kraft treten lässt. Vor allem mit
dieser Frist – ich sage es noch einmal: 1. Juli 2011 – wäre es
sicher eine völlig überstürzte Inkraftsetzung. Es wurde jetzt
gesagt, dass das mit der Referendumsfrist noch zu verein-
baren sei; das müsste dann auch noch geklärt werden.
Ich bitte Sie deshalb namens des Bundesrates, den Antrag
Stadler Markus zu unterstützen und sich bei Ziffer II für die
Mehrheit auszusprechen, auch im Sinne von Klarheit, Trans-
parenz und Rechtssicherheit.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Stadler Markus ... 29 Stimmen
Dagegen ... 12 Stimmen

Ziff. II
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Antrag der Minderheit
(Schweiger, Freitag, Marty Dick)
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II
Proposition de la majorité
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Proposition de la minorité
(Schweiger, Freitag, Marty Dick)
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Da gibt es nichts
mehr beizufügen. Wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit
dieser Übergangsbestimmung erläutert, dass in Bezug auf
das Inkrafttreten unterschiedliche Auffassungen bestehen.
Sie sehen, dass die Mehrheit der Meinung ist, es sei Sache
des Bundesrates, das Datum des Inkrafttretens zu bestim-
men. Die Minderheit beantragt, die Änderungen auf den
1. Juli 2011 in Kraft zu setzen. Mit dieser Übergangsbestim-
mung hätte das dann schon eine Wirkung. Wenn Sie sich für
die Minderheit aussprächen, würden 2012 die Schwellen-
werte nach neuem Recht gelten. Bei der Mehrheit hingegen
hinge es davon ab, wann der Bundesrat die Inkraftsetzung
vornehmen würde. Ich weiss nicht, ob es der 1. Januar 2012
wäre.
Sie haben hier in Bezug auf die Inkraftsetzung zu entschei-
den: Soll sie im Gesetz selbst festgelegt werden, oder soll es
der Bundesrat tun?

Schweiger Rolf (RL, ZG): Das Wesentliche ist gesagt. Bei
aller Liebe zum Bundesrat wäre mir wohler, wenn das Parla-
ment bestimmte, wann das Gesetz in Kraft tritt.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Nur ganz kurz: Nach
Annahme des Antrages Stadler Markus können die neuen
Schwellenwerte für das Jahr 2011 nicht mehr gelten. Das ist
jetzt unmöglich. Jetzt müssen Sie entscheiden, ob Sie dem
Bundesrat das Vertrauen schenken, dass er das Inkrafttre-
ten vernünftig macht, oder ob Sie bereits eine Inkraftsetzung
auf Mitte Jahr bestimmen wollen.
Ich bitte Sie, der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 25 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 12 Stimmen

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes ... 24 Stimmen
Dagegen ... 9 Stimmen
(7 Enthaltungen)

10.091

Kantonsverfassungen
(NW, BL, SH, GE, JU).
Gewährleistung
Constitutions des cantons
(NW, BL, SH, GE, JU).
Garantie

Erstrat – Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 20.10.10 (BBl 2010 7945)
Message du Conseil fédéral 20.10.10 (FF 2010 7239)

Bericht SPK-NR 13.01.11
Rapport CIP-CN 13.01.11

Ständerat/Conseil des Etats 28.02.11 (Erstrat – Premier Conseil)

Nationalrat/Conseil national 02.03.11 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Berset Alain (S, FR), pour la commission: Nous avons ici af-
faire à un message portant sur la garantie de constitutions
cantonales révisées. Il s'agit notamment:
– de la Constitution du canton de Nidwald, qui porte sur la
modification du nom du canton dans la Constitution, qui de-
viendra Nidwald à la place d'Unterwald-le-Bas, et sur la ré-
forme de la justice et sur l'incompatibilité;
– de celle du canton de Bâle-Campagne; la modification
porte sur la mise en oeuvre du Code de procédure pénale;
– de celle du canton de Schaffhouse, qui prévoit également
une réforme de la justice;
– de celle du canton de Genève – institution d'une Assem-
blée constituante;
– de celle du canton du Jura, avec notamment la modifica-
tion de la durée des législatures et la réélection des mem-
bres du gouvernement.
L'ensemble de ces modifications de constitutions cantonales
ne pose aucun problème au regard de la garantie que nous
avons à leur octroyer. Nous pourrions simplement relever ici
la situation un peu particulière, qui veut que le Parlement ac-
corde la garantie constitutionnelle à la Constitution du can-
ton de Genève pour l'institution d'une Assemblée consti-
tuante, alors qu'elle existe depuis deux ans déjà. Il n'y a en
fait ici aucun problème, dans la mesure où l'octroi de la ga-
rantie n'est pas constitutive, mais déclamatoire, et que, de
plus, la modification de la Constitution genevoise ne semble
porter aucun problème au regard de la conformité au droit
fédéral.
Voilà ce que je souhaitais encore ajouter. Je vous prie, au
nom de la commission, qui a pris sa décision à l'unanimité,
d'octroyer la garantie fédérale à ces constitutions cantonales
révisées.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Der Bundesrat unter-
breitet Ihnen hier eine Vorlage zur Gewährleistung von Ver-
fassungsänderungen in insgesamt fünf Kantonen. Die Ände-
rungen stehen mehrheitlich im Zusammenhang mit dem
Inkrafttreten der neuen schweizerischen Zivil-, Straf- und
Jugendstrafprozessordnung. Nachdem der Präsident der
SPK die Änderungen bereits vorgestellt hat, verzichte ich
hier auf eine Wiederholung. Wir haben die neuen Verfas-
sungsbestimmungen im Einzelnen geprüft und sind zum
Schluss gekommen, dass alle Änderungen bundesrechts-
konform sind. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesbeschluss über die Ge-
währleistung der geänderten Verfassungen der Kantone
Nidwalden, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Genf und Jura
zuzustimmen.
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